
1.4.1. Inoffizielle M itarbeiter, die mit der Führung anderer Inoffizieller M itarbeiter 
oder Gesellschaftlicher M itarbeiter fü r Sicherheit beauftrag t sind 
(Führungs-IM)

Führungs-IM  sind Inoffizielle M itarbeiter, die sich besonders politisch bew ährt. 
Erfahrung in der operativen A rbeit haben und die Eignung und Befähigung 
besitzen, im Auftrag des M inisterium s für Staatssicherheit, u n te r Anleitung und 
Kontrolle durch den operativen M itarbeiter, ihnen übergebene Inoffizielle M it
arbeiter oder Gesellschaftliche M itarbeiter fü r Sicherheit zu führen.

Sie haben insbesondere die Aufgabe,

— im Rahmen des ihnen gestellten A uftrags initiativreich und verantw ortungs
bew ußt die Sicherheit des B ereichs/O bjekts zu gew ährleisten;

— ihre IM /GM S zweckmäßig einzusetzen und deren operative Tätigkeit anzu
leiten und zu kontrollieren;

— selbst und durch ihre IM /GM S das Wissen von Personen aus ihrem  Zu
ständigkeitsbereich im operativen Interesse abzuschöpfen und m it geeigneten 
Personen an der Ü berw indung von M ißständen, begünstigenden Bedingun
gen u. a. zu arbeiten, ohne daß diese Personen K enntnis über die bestehende 
Verbindung zum M inisterium  fü r Staatssicherheit erhalten ;

— die Erziehung und Qualifizierung ihrer' IM den Erfordernissen entsprechend 
durchzuführen;

— die Verbindung zum ständigen operativen M itarbeiter des M inisteriums fü r 
Staatssicherheit zu halten.

1.4.2. Inoffizielle M itarbeiter, die m it der Sicherung gesellschaftlicher Bereiche oder
Objekte beauftragt sind (IMS)

Inoffizielle M itarbeiter zur Sicherung von Bereichen oder O bjekten der Volks
wirtschaft, des Verkehrswesens, der Landesverteidigung, staatlicher V erw al
tungen u. a. m., die Angriffen des Feindes besonders ausgesetzt sind oder sein 
können, sind Personen, die auf G rund ih rer gesellschaftlichen Stellung oder 
beruflichen Position oder ih rer politisch-operativ in teressanten Verbindungen 
und des daraus resultierenden Einflusses und Einblicks in der Lage sind,

— Feststellungen zu treffen, die auf Anzeichen oder andere Verdachtsm om ente 
einer feindlichen Tätigkeit schließen lassen;

— zur zielgerichteten, planm äßigen Feststellung bzw. Ü berprüfung von H in
weisen, Anzeichen oder anderen V erdachtsm om enten einer feindlichen Tätig
keit durch Erfüllung übertragener operativer A ufgaben beizutragen;

— bestehende oder entstehende Bedingungen, U m stände oder ähnliche Faktoren, 
die eine feindliche T ätigkeit begünstigen bzw. andere gesellschaftsschädi
gende A usw irkungen haben können, zu erkennen und an ih re r Ü berw indung 
auftragsgem äß m itzuw irken;
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